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ZEITGESPRÄCH

Bedarf die Europäische Union 
einer Wirtschaftsregierung?

Welche Bedeutung die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank hat, ist kaum 
umstritten. Uneinigkeit herrscht hingegen darüber, ob eine europäische 

Wirtschaftsregierung notwendig ist, die die Leitlinien der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
bestimmt und ein Gegengewicht zur unabhängigen Zentralbank bildet. Welche Argumente 

sprechen für eine solche supranationale Institution? Sollte und könnte der in Dublin 
beschlossene Stabilitätsrat die wirtschaftspolitische Koordination übernehmen?

Christa Randzio-Plath

Eine wirtschaftspolitische Steuerung in der EU ist notwendig

Mit rund 3% Wachstumsein
bußen bezahlten die M it

gliedstaaten der Europäischen 
Union ihren Verzicht auf eine wirt
schaftspolitische Koordination. 
Dies stellt eine Untersuchung der 
Stiftung Europa von Jacques 
Delors fest. Konsequent fordert 
der ehemalige Kommissionspräsi
dent eine gemeinsame Strategie 
und eine institutioneile Ausgestal
tung der Wirtschaftsunion. In der 
Tat scheint die Europäische Union 
weit davon entfernt zu sein, den 
Herausforderungen einer moder
nen Wirtschaftspolitik gewachsen 
zu sein. Während die Währungs
politik in der Europäischen Union 
(EU) nicht nur koordiniert, sondern 
einheitlich sein soll, verharren die 
Wirtschaftspolitiken der Mitglied
staaten in einem Wettbewerb zu
einander. Dies ist auf Dauer nicht 
verantwortbar.

Die EU-Mitgliedstaaten müssen 
daher ihre Wirtschafts- und Fi
nanzpolitiken aus ihrer rein natio
nalen Orientierung herauslösen 
und europäisch einbinden und ab
stimmen. In einem einheitlichen 
Binnenmarkt und Währungsraum

müssen abgestimmte Konzepte 
verfolgt werden. Die Wende ist 
auch deswegen notwendig, weil 
die vergangenen Jahre die Schwä
chen einer freiwilligen Koordinie
rung im Rahmen der Empfehlun
gen zu den Grundzügen der Wirt
schaftspolitik gezeigt haben. In ei
ner international offenen Volkswirt
schaft nimmt die Wirksamkeit na
tionaler Wirtschafts- und Ord
nungspolitik ab. Daher muß dort, 
wo eine Regulierung erforderlich 
bleibt, diese im europäischen oder 
internationalen Rahmen erfolgen, 
damit die wirtschaftliche und die 
soziale Stabilität gewährleistet 
bleiben.

Antwort auf die Globalisierung

Mit der Globalisierung der 
Märkte, Technologien und dem 
Entstehen einer internationalen In
formations- und Kommunikations
gesellschaft ist der nationale 
Handlungsspielraum beschränkt. 
Deswegen ist der durch die Wäh
rungsunion vollendete Binnen
markt die richtige Antwort auf 
diese Herausforderung, um einen 
ruinösen Standortwettbewerb aller

gegen alle im Interesse von Frie
den, Wohlstand und Beschäfti
gung zu verhindern. Dieses Kon
zept enthielt bereits der Werner
und der Delors-Plan mit den Vor
stellungen zur „Supranationalisie
rung“ der Wirtschaftspolitik. Leit
idee ist dabei die notwendige Ver
besserung der wirtschafts-, Struk
tur-, beschäftigungs- und finanz
politischen Kooperation in der 
Währungsunion und die Schaffung 
eines Gegengewichts zur Europäi
schen Zentralbank. Deswegen 
mußte auch die Verpflichtung auf 
eine aktive Beschäftigungspolitik 
Bestandteil der Reform der Union 
werden.

Die zunehmende Internationali
sierung der Wirtschaft schränkt die 
nationale Steuerungsfähigkeit der 
Wirtschaftspolitik ein. Dies ist of
fensichtlich im Bereich der Geld
politik, die allenfalls noch von den 
Leitwährungsländern in eigener Au
tonomie betrieben werden kann. 
Aber auch im Bereich der Finanz- 
und Fiskalpolitik und bei zuneh
mend offenen Arbeitsmärkten und 
steigender Mobilität auch im Be
reich der Sozialpolitik sinken die
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nationalen Handlungsspielräume, 
will man nicht negative Anreize wie 
z.B. massenhafte Wanderungsbe
wegungen von Kapital und Arbeit 
auslösen. Das bedeutet nichts an
deres, als daß eine Konvergenz 
der Wirtschaftspolitik erzwungen 
wird. Entweder erfolgt dieser Kon
vergenzprozeß nach politischen 
Vorstellungen in geregelter Form -  
von Kooperation oder Koordina
tion -  oder aber er erfolgt markter
zwungen und bedeutet damit den 
Verzicht auf Ordnungspolitik und 
ein blindes Vertrauen in die Heil
kräfte des Marktes über Deregu
lierung, Flexibilisierung und Pri
vatisierung. Die Erfahrungen die
ses Jahrhunderts belegen aller
dings die Notwendigkeit von staat
lichem Handeln, die wichtige Rolle 
des Staates In einer Volkswirt
schaft und den Nutzen. einer 
Steuerungs- und Stabilisierungs
fähigkeit im Interesse des Gemein
wesens.

Eine effektive Kooperation/Ko
ordination der Wirtschaftspolitik 
zwischen den Triade-Polen er
scheint aus heutiger Sicht unwahr
scheinlich. Aufgrund der ausge
prägten Herausbildung hochinte
grierter regionaler Wirtschaftsräu
me ist dies vielleicht aber auch 
nicht nötig. Um so notwendiger ist 
eine effiziente Kooperation, Ko
ordination und Steuerung auf re
gionaler Ebene, auch in Europa. 
Die EU bietet einen geeigneten 
Rahmen hierfür, und die EWU 
verstärkt zweifellos den Koordi
nierungsdruck. Eine institutioneil 
vereinbarte wirtschaftspolitische 
Steuerungseinheit muß daher 
rechtzeitig vor dem Beginn der 
Währungsunion beschlossen wer
den.

Die WWU verbindet die Mit
gliedstaaten der EU in einer un
kündbaren Solidargemeinschaft. 
Deshalb bedarf es einer kooperati
ven und koordinierten Steuerung

der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
unter Berücksichtigung der Tatsa
che, daß die EU kein Zentralstaat, 
sondern eine Union der Mitglied
staaten ist. Kooperation und Ko
ordination sind als machtpoliti
sches Gegengewicht zur Europä
ischen Zentralbank (EZB) notwen
dig, damit die zukünftige Geldpoli
tik in ein angemessenes und aus
gewogenes Policy-mix eingebettet 
wird.

Stärkung der Kommission

Ohne die notwendige Unabhän
gigkeit der EZB in Frage zu stellen, 
muß man festhalten, daß alle 
Staaten, die eine sehr unabhängi
ge Zentralbank entwickelt haben, 
auch über starke Zentralregie
rungen verfügen, die für die Fi
nanzpolitik verantwortlich sind. 
Darüber hinaus sind die Kriterien, 
nach denen die Zentralbanken tä
tig sind, für ein effizientes Funk
tionieren der gesamten Wirt
schaftspolitik von grundlegender 
Bedeutung. Deshalb ergibt sich 
daraus die Frage, ob die Rolle und

Die Autoren
unseres
Zeitgesprächs:

Christa Randzio-Plath, 56, 
Mitglied der Fraktion der Sozi
aldemokratischen Partei Eu
ropas des Europäischen Par
laments, ist Vorsitzende des 
Unterausschuß Währung und 
Mitglied des Wirtschaftsaus
schusses im Europäischen 
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der Universität Tübingen.

Dr. Fritz Franzmeyer, 63, war 
Leiter der Abteilung Welt
wirtschaftliche Strukturen im 
DIW, dem er als Berater auch 
weiterhin angehört.

der modus operandi der EZB und 
das Verhältnis zwischen Finanz- 
und Geldpolitik ein politisches 
Gleichgewicht darstellen, das so
wohl auf europäischer als auch auf 
nationaler Ebene effizient und kon
trollierbar ist.

Es kann aber nicht im Interesse 
des Europäischen Parlaments 
sein, daß die ohnehin dominieren
de Rollé des Rates durch die Zu- 
ordung der gemeinsamen Wirt
schaftspolitik gestärkt wird. Viel
mehr sollte die vom Europäischen 
Parlament gewählte und kontrol
lierte Kommission die Wirtschafts
politik bestimmen.

Nach dem Maastricht-Vertrag 
gibt es eine Reihe klarer w irt
schaftspolitischer Kompetenzen 
der Europäischen Kommission, 
wie z.B. die Außenwirtschaftspoli
tik, die Wettbewerbspolitik, die In
dustriepolitik, die Forschungs- und 
Energiepolitik, die KMU-Polltik, 
aber auch die Bestimmungen in 
den Art. 2, 3, 3a, 102a und 103 des 
Maastricht-Vertrages, die auf eine 
gemeinschaftliche Wirtschaftspoli
tik für ein dauerhaftes Wachstum 
und ein hohes Beschäftigungs
niveau verpflichten. Diese Aufga
ben- und Kompetenzenzuteilung 
gilt es verstärkt zu nutzen. Dazu 
finden sich in der Zusammenarbeit 
der Kommissionsmitglieder, auch 
in den industriepolitischen Task 
Forces, gute Ansätze. Sie müssen 
ausgebaut werden.

Ein möglicher weiterer Ansatz 
ist die Einrichtung eines Wirt
schaftskabinetts der Europäischen 
Kommission. Dabei muß eine akti
ve W irtschaftspolitik im Mittel
punkt der Aktionen stehen, die 
auch die Finanzpolitik der Mit
gliedstaaten so integriert, daß öf
fentliche Investitionen gesteigert 
werden, die zu mehr privaten Inve
stitionen, mehr Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit und Be
schäftigung beitragen können, wie
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dies im Weißbuch von Delors von 
1993 zu Recht betont wird.

Die Europäische Kommission ist 
als „Exekutive“ der natürliche Ge
genpart der Europäischen Zentral
bank. Dies liegt im Interesse des 
Europäischen Parlaments, weil die 
Rechenschaftspflichtigkeit und die 
durch zukünftige Wahlen mögliche 
demokratische Legitimation und 
Verantwortung gegenüber dem 
Europäischen Parlament die Kom
mission allein als im europäischen 
Interesse handelnde und ihm ver
pflichtete Institution ausweist. Der 
Europäische Rat in seinen unter
schiedlichen Ausformungen ver
körpert schließlich die Addition 
nationaler Interessen. Seinen Ent
scheidungen mangelt es an Trans
parenz und Legitimation. Zudem 
besteht die Gefahr, daß sich die 
Finanzminister gegen die W irt
schafts- und Arbeitsminister 
durchsetzen. Außerdem hat das 
Europäische Parlament gegenüber 
dem Rat zu wenig Einflußmöglich
keiten. Dies gilt übrigens auch für 
die nationalen Parlamente.

Die Kompetenz der EU in bezug 
auf die Finanzpolitik ist gering. 
Hier muß über eine Vertrags
änderung nachgedacht werden -  
von dem Mehrheitsprinzip im 
Steuerrecht, der Anwendung von 
steuerpolitischen Kompetenzen 
auch auf die Unternehmensbe
steuerung bis zur Einigung über 
haushaltspolitische Grundsätze. 
Das Verfahren zum übermäßigen 
Defizit und der neue Stabilitäts
pakt bieten Ansätze. Allerdings 
muß die Rolle des Europäischen 
Parlaments gestärkt werden.

Vorgaben des Maastricht- 
Vertrages

Auf europäischer Ebene ist die 
Wirtschafts- und Währungsunion 
als umfassende Aufgabe und nicht 
nur als monetäres Projekt zu se
hen. „Als Gegengewicht zu der

unabhängigen Europäischen Zen
tralbank, die die Stabilität der 
künftigen Einheitswährung absi
chern muß und kann, muß es ei
ne Wirtschaftsregierung geben“ , 
schrieb Jacques Delors bereits 
1996. „Ein vergleichbares Gleich
gewicht gibt es bereits in Deutsch
land. Dort lenkt die Bundesbank 
vollkommen unabhängig die inter
ne Geldpolitik, während die Bun
desregierung die Leitlinien für die 
Wirtschafts- und Sozialpolitik be
schließt und umsetzt. Dazu gehört 
auch ein dritter Pfeiler dieses Sy
stems: Die Bedeutung der sozialen 
Konzertation und der Tarifvertrags
hoheit.“

Der Maastricht-Vertrag sieht die 
Verwirklichung der Währungsunion 
in konkreten und präzisen Schrit
ten, einem Rechtsrahmen und mit 
Hilfe institutioneller Vorkehrungen 
vor. Art. 103 definiert die Wirt
schaftspolitik als eine Politik von 
„gemeinsamem Interesse“ und 
sieht ein Verfahren zur Festlegung 
der Grundzüge der Wirtschafts
politik und der multilateralen Über
wachung mit einem ähnlichen An
satz wie das Verfahren zur Ver
meidung des übermäßigen Defizits 
vor. Während aber für die Wäh
rungspolitik Zielvorgaben und Re
ferenzwerte vorgesehen sind, gibt 
es kein maßgeschneidertes Kleid 
für die Wirtschaftsunion. Im Ge
genteil: Die wirtschaftspolitischen 
Leitlinien sind lediglich Empfeh
lungen und tragen weder zur Ko
ordinierung noch zur Kooperation 
bei. Die Schieflage in den Rege
lungen zwischen Wirtschafts- und 
Währungsunion sind bedenklich.

Auf ein verbindliches Regelwerk 
kann verzichtet werden, wenn die 
Mitgliedstaaten sich einig sind und 
den Diktaten bestimmter wirt- 
schaftspolitscher Konzepte unter
worfen würden. Das ist aber nicht 
die politische Wirklichkeit. Wirt

schaftspolitik unterliegt Beliebig
keiten in den Mitgliedstaaten, die 
aufgrund ihrer Tradition und Ge
schichte, aber auch wegen unter
schiedlicher Auffassungen über 
die Rolle des Staates in einer 
sozialen Marktwirtschaft vonein
ander abweichen und sich daher 
nur völlig unzureichend um An
sätze einer gemeinschaftlichen 
Wirtschaftspolitik kümmern.

Die Wechselwirkung zwischen 
wirtschaftlicher und monetärer 
Macht wird im EG-Vertrag in den 
Artikeln 2, 3a, 102a und 103 deut
lich. Allerdings sind die w irt
schaftspolitischen Kompetenzen 
zwischen der Union und den Mit
gliedstaaten aufgeteilt. Dieses Pro
blem ist nicht neu, weil bereits in 
den 60er Jahren der Versuch un
ternommen wurde, das Prinzip der 
Teilintegration in der Wirtschafts
politik durch das Konzept einer 
Wirtschaftsunion zu ersetzen. Der 
Werner-Plan von 1971 als erster 
Versuch der Einführung einer Wirt
schafts- und Währungsunion kon
zipierte dann auch den Übergang 
von einer Wirtschaftsgemeinschaft 
zu einer Wirtschaftsunion als Be
standteil der fortschreitenden eu
ropäischen Integration.

Die Wirtschaftsunion ist jedoch 
weit davon entfernt, umgesetzt zu 
werden, auch wenn der Maas
tricht-Vertrag und die Entschließun
gen des Europäischen Gipfels von 
Amsterdam die Mitgliedstaaten 
und die Gemeinschaft verpflich
ten, zur Verwirklichung der wirt
schaftspolitischen Ziele der Ge
meinschaft im Sinn von Art. 2 
des Vertrages beizutragen: Wirt
schaftspolitik wird als „eine Ange
legenheit von gemeinsamem Inter
esse“ betrachtet und ist nach 
„Maßgabe von Art. 102 a zu koor
dinieren“ .

Seit 1994 folgen den Jahreswirt
schaftsberichten die Verfahren der
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Koordinierung. Jedes Jahr erläßt 
der Rat der Finanzminister mit 
qualifizierter Mehrheit auf der 
Grundlage der Schlußfolgerungen 
des Europäischen Rates Emp
fehlungen „zu den Grundzügen 
der Wirtschaftspolitik der Mitglied
staaten und der Gemeinschaft“ . 
Diese unverbindlichen Empfehlun
gen beziehen sich auf die Konver
genz, die gesamtwirtschaftliche 
Lage und die Instrumente zur 
Verbesserung der makroökonomi
schen Rahmenbedingungen. Mit 
dem Verfahren der „multilateralen 
Überwachung“ , in dem die Mit
gliedstaaten die Vereinbarkeit ihrer 
Wirtschaftspolitik mit den „Grund
zügen“ nachweisen müssen, soll 
eine koordinierte gemeinsame 
Wirtschaftspolitik unterstützt wer
den. Allerdings gibt es keine Sank
tionen; denn wenn die Wirtschafts
politik eines Mitgliedstaates das 
ordnungsgemäße Funktionieren 
der Wirtschafts- und Währungs
union gefährden sollte, droht nur 
eine Empfehlung, die gegebenen
falls veröffentlicht werden kann.

Der Europäische Gipfel in Am
sterdam hat zu Recht die Wirt
schafts-, Finanz- und Beschäfti
gungspolitik im Verbund diskutiert 
und dabei erstmals seit 1993 nicht 
nur Einsicht in die Dramatik der 
Beschäftigungsprobleme gezeigt, 
sondern mit der Integration eines 
Beschäftigungskapitels in den 
Maastricht-Vertrag und mit der 
Selbstverpflichtung zum Handeln 
die Hoffnung geschürt, daß wirt- 
schafts- und beschäftigungspoli
tisch in Zukunft stärker gemein
schaftlich gehandelt wird, so daß 
auf diese Weise Synergieeffekte 
erzielt werden können.

Mit der Globalisierung der Fi
nanzmärkte und der Ausweitung 
der internationalen Devisentrans
aktionen, die nur noch zu 4% mit 
dem Handel von Waren und 
Dienstleistungen Zusammenhän

gen, können makroökonomische 
Steuerungsgrößen wie Zinsen und 
Wechselkurse nicht mehr auf na
tionaler Ebene bestimmt werden, 
weil Wechselkursturbulenzen nicht 
mehr mit den Instrumenten natio
naler Zentralbanken eingedämmt 
werden können. Erst die Einfüh
rung des Euro wird hier die für die 
wirtschaftliche Entwicklung erfor
derliche Stabilität bringen. Mit die
ser wichtigen Veränderung wird es 
auch möglich sein, auf der Grund
lage eines angemessenen und 
ausgewogenen Policy-mix, der 
Wirtschafts-, Struktur-, Finanz-, 
Geld- und Lohnpolitik integriert 
und auf eine mittelfristige, die kon
junkturellen Ausgangsbedingun
gen in Rechnung stellende Haus
haltskonsolidierung setzt, eine 
beschäftigungswirksame Wachs
tumspolitik auf EU-Ebene zu be
treiben.

Wirtschaftspolitische Leitlinien

Die jetzt vorgelegten Vorschläge 
für wirtschaftspolitische Leitlinien 
können eine ungenügende und 
unausgewogene Koordination der 
Wirtschaftspolitiken in der Ge
meinschaft nicht beseitigen, da sie 
hauptsächlich auf individuelle 
Empfehlungen für die Mitglied
staaten abzielen und eine echte 
Koordinierung gar nicht erzwin
gen. Auch fehlt die Einbeziehung 
des Europäischen Parlaments. Die 
Demokratisierung des wirtschafts
politischen Entscheidungsverfah
rens muß verstärkt werden. Wenn 
auch eine Vertragsänderung nicht 
möglich erscheint, so muß das Eu
ropäische Parlament über eine 
interinstitutionelle Vereinbarung 
am Verfahren zur Aufstellung wirt
schaftspolitischer Leitsätze betei
ligt werden. Die Demokratisierung 
des Verfahrens muß Teil einer Ko- 
ordinations- und Konzertierungs
strategie in der EU werden, in der 
nicht nur Geldwertstabilität ge

meinschaftliches Politikziel sein 
kann.

Die in Art. 103 festgeschriebene 
wirtschaftliche Kooperation und 
Koordinierung muß institutionali
siert werden und sollte in einem 
Zusatzprotokoll zum EU-Vertrag 
ihren Niederschlag finden, in dem 
der Rahmen einer makroökonomi
schen Zusammenarbeit festgelegt 
wird. Die Mitgliedstaaten haben 
die EU gegründet, um bestimmte 
Aufgaben gemeinsam durchzu
führen. Hierzu gehören w irt
schaftspolitische Vorhaben. Die 
Wirtschaftspolitiken verfolgen -  so 
Art. 102 d -  die „Verwirklichung 
der Ziele der Gemeinschaft im 
Sinne des Art. 2“ . Insofern kann 
sich eine Institutionalisierung der 
wirtschaftspolitischen Koordinie
rung auf Art. 3a Abs. 1 wie auch 
Art. 2 i.V.m. Art. 102a und Art. 103 
gründen.

Die Empfehlungen zu den 
Grundzügen der Wirtschaftspolitik 
beschränken sich auf die Wieder
holung der Grundsätze zur Erfül
lung der Konvergenzkriterien mit 
Ausnahme der auf Vorschlag des 
Europäischen Parlaments aufge
nommenen Forderung nach einem 
verbesserten Einsatz der öffentli
chen Investitionen. Insofern wider
sprechen die w irtschaftspoliti
schen Leitlinien 1997 den Ent
schließungen des Europäischen 
Gipfels von Amsterdam. Diese ori
entieren die Wirtschaftspolitik auf 
ein beschäftigungswirksames in
vestitionsgestütztes Wachstum 
und strukturpolitische Maßnahmen 
und integrieren die Bekämpfung 
der Arbeitslosigkeit in alle Politi
ken.

Beschäftigungspolitik nach 
Amsterdam

Nach dem Vertrag von Amster
dam ist auch die Beschäftigungs
politik eine Angelegenheit von ge
meinsamem Interesse. Die Mit
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gliedstaaten sollen hiernach die 
Wirtschafts- und Beschäftigungs
politik verknüpfen, indem sie durch 
ihre Beschäftigungspolitik in Über
einstimmung mit den Grundzügen 
der Wirtschaftspolitik der Gemein
schaft und der Mitgliedstaaten zu 
einem hohen Beschäftigungsni
veau beitragen. Dieser integrative 
Politikansatz wird zu Recht ver
folgt, weil beschäftigungspoliti
sche Effekte auf europäischer 
Ebene vor allem durch ein ausge
wogenes Policy-mix und eine 
beschäftigungswirksame Investi
tionspolitik, insbesondere in Form 
einer gemeinschaftlichen Infra
strukturpolitik, zu erreichen sind. 
Vorgesehen sind aber auch Ver
gleiche der beschäftigungspoliti
schen Lage und der Erkenntnisse 
in den Mitgliedstaaten, zum Bei
spiel aus den fast 90 regionalen 
Beschäftigungspakten, und der 
Einsatz europäischer Finanzinstru
mente für innovativen Aktionen in 
den Bereichen KMU und For
schung.

Es geht nicht um neue Konjunk
turprogramme ä la Keynes, son
dern um die Wiederbelebung der

Wirtschaft. Auch wenn die Arbeits
losigkeit strukturelle Ursachen hat 
und mit einer besseren Anpas
sungsfähigkeit des Arbeitsmarktes 
über Maßnahmen zur Verkürzung 
der Arbeitszeit, den Abbau der 
Überstunden, die steuerliche Ent
lastung des Faktors Arbeit und 
Maßnahmen zur Qualifizierung 
über Aus- und Weiterbildung zu 
mehr Innovationsfähigkeit beant
wortet werden muß, so geht es 
doch auch um eine Wirtschafts
politik, die nachfragebelebende 
Wirkung zeigt. Diese wird dann er
folgreich sein, wenn sie auf euro
päischer Ebene und mit europäi
schen Finanzinstrumenten durch
geführt werden kann.

Optimaler Policy-mix

Die Währungsunion verankert 
die Unabhängigkeit der Europäi
schen Zentralbank. Ihre Hauptauf
gabe wird zu Recht in der Verfol
gung der Geldwertstabilität gese
hen. Die Europäische Zentralbank 
wird dann die einzige wahrhaft eu
ropäische Wirtschaftsmacht sein. 
Die Aufwertung des heutigen Wäh
rungsausschusses, an dem allein

die Vertreter der Zentralbanken 
und Finanzminister beteiligt sind, 
zu einem Wirtschafts- und Finanz
ausschuß verstärkt diese Macht, 
weil jede wirtschafts- und finanz
politische Entscheidung unter 
geldpolitischen Gesichtspunkten 
betrachtet wird.

Aber die Geldpolitik ist weder 
neutral, noch kann sie isoliert vom 
wirtschaftspolitischen Gesamtge
schehen betrieben werden. Inso
fern widerspricht der französische 
Vorschlag, ein w irtschaftspoliti
sches Steuerungs- und Koordinie
rungsgremium einzuführen, in kei
ner Weise dem Maastricht-Vertrag 
und der dort verankerten Unab
hängigkeit der Europäischen Zen
tralbank. In der Wirtschaftspolitik 
werden beide Machtzentren benö
tigt, die Zentralbank und die Exe
kutive. Es ist falsch, beide gegen
einander auszuspielen. Nicht die 
Unabhängigkeit der künftigen 
Zentralbank soll eingeschränkt 
werden, sondern es soll ein opti
maler Policy-mix in der Union er
reicht werden, der nicht ohne eine 
wirtschaftspolitische europäische 
Kompetenz herstellbar ist.

Joachim Starbatty

Es geht um die stabilitätspolitischen Spielregeln

Bei der Einschätzung der Wir
kungen des Stabilitätsrats be

wegt man sich in einem Un
schärfebereich. Viele Impondera
bilien spielen mit hinein. Um zu ei
nem schlüssigen Urteil zu gelan
gen, sind Kenntnisse aus Wirt
schaftsgeschichte, Politikwissen
schaft und natürlich auch aus der 
Wirtschaftswissenschaft -  speziell 
der ordnungspolitische Ansatz ist 
hier hilfreich -  gefragt. Bei einem 
solch „umfassenden Ansatz“ kön

nen Fehlurteile nicht ausgeschlos
sen werden, nicht weil die Kom
binationen, die von bestimmten 
Datenkonstellationen ausgehen, 
falsch wären, sondern weil wo
möglich Fakten oder Einflüsse 
übersehen werden. Auf diese Feh
lerquelle macht Mancur Olson auf
merksam1. Diese Feststellung gilt 
auch für Urteile über den Stabili
tätsrat, dessen Wirkungen darüber 
hinaus in hohem Maße von seiner 
persönlichen Zusammensetzung

und dem jeweiligen Wollen be
stimmt werden. Man kann darüber 
erste Aufklärung erhalten und 
auch ein Urteil wagen, wenn er
kennbar wird, welche Ziele diejeni
gen verfolgen, die auf die Einrich
tung einer solchen Institution ge
drängt haben.

Wissenschaftliche und politi
sche Redlichkeit erfordert, die

1 Mancur O l s o n :  Umfassende Ökonomie, 
Tübingen 1991, S. 1 ff.
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Dinge beim Namen zu nennen. 
Wenn etwas verschwiegen oder 
schöngeredet wird, dient dies 
nicht dem gemeinsamen Anliegen 
Europas. Irgendwann läßt es sich 
nicht mehr verheimlichen, und dann 
wird es wahrscheinlich schwieriger 
und politisch brisanter, einen mög
lichen Schaden zu beheben. Mitt
lerweile ist die europäische Inte
gration so weit fortgeschritten und 
das Verständnis zwischen den 
Völkern und den Politikern durch 
Kontakte vielfältigster Art so ge
wachsen, daß Meinungsverschie
denheiten und Interessengegen
sätze offen angesprochen werden 
können. Es ist natürlich und legi
tim, daß die Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU) und 
deren Regierungen unterschiedli
che Interessen haben und auf 
deren Realisierung in der EU drän
gen.

Gerade ein im europäischen 
Maßstab großes Land wie 
Deutschland muß seine nationalen 
Interessen offen artikulieren. Wenn 
es das nicht tut, werden sich die 
Partnerstaaten nicht beruhigt 
fühlen, sondern auf der Hut sein. 
Wenn die politische Klasse über 
bestimmte Dinge nicht reden 
möchte, dann müssen es die Bür
ger tun. Wenn ein offenes Wort als 
„antieuropäisch“ ausgelegt wird, 
um mißliebige Kritiker mundtot zu 
machen, erweckt man weder bei 
den europäischen Partnern Ver
trauen, noch kann man dann die 
eigene Bevölkerung bei der eu
ropäischen Stange halten, ge
schweige denn für die europäische 
Sache begeistern. Mögliche Inter
essenkonflikte müssen offen ange
sprochen und fair ausgetragen 
werden.

Der Stabilitätsrat

Der Stabilitätsrat ist auf franzö
sische Initiative hin auf dem Euro
päischen Rat in Dublin (13. und 14.
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Dezember 1996) akzeptiert wor
den. Nach allem, was man als Au
ßenstehender bislang nur vermu
ten kann, hat die Initiative des 
„Stabilitätspakts“ durch Finanzmi
nister Theo Waigel hierfür die 
Plattform geboten. Der französi
sche Staatspräsident Jacques 
Chirac führte auf einer Pressekon
ferenz nach dem „Dubliner Treffen“ 
aus: „Frankreich wollte einerseits 
einen Stabilitätspakt, der auch ein 
Wachstumspakt sein sollte -  was 
von unseren deutschen Freunden 
akzeptiert wurde, die dieser Idee, 
das muß ich sagen, nicht feindlich 
gegenüberstanden... Was wir aller
dings nicht akzeptieren wollten, 
war ein Automatismus, den die 
Deutschen zu Beginn wünschten. 
Den gibt es nun nicht.“ Zur Insti
tution des Stabilitätsrates führte 
Chirac aus: „Das heißt, daß in 
Wirklichkeit der Ministerrat, aber 
vor allem der Rat der Staats- und 
Regierungschefs der Länder, die 
den Euro einführen, gemeinsam, in 
noch unbestimmter Form, die 
Macht gegenüber der Europä
ischen Zentralbank darstellt. Die
ses Gremium wird sich mit dem 
Gouverneur treffen, mit ihm disku
tieren, ihm seine Einschätzung 
mitteilen.“2

Daß die Intention des Stabili
tätsrats aus französischer Sicht in 
Richtung Abstimmung von Finanz- 
und Geldpolitik gehen soll, zeigt 
auch die Stellungnahme des frü
heren französischen Finanzmini
sters Jean Arthuis, der Rat solle 
ein politisches Gegengewicht zur 
künftigen Europäischen Zentral
bank bilden3. Die deutsche Bun

2 Europäischer Rat in Dublin, Pressekonfe
renz des französischen Staatspräsidenten 
Jacques Chirac, Dublin am 14. Dezember 
1996; Frankreich-Info, Bonn, vom 19. De
zember 1996; abgedruckt In: Deutsche 
Bundesbank: Auszüge aus Presseartikeln, 
Nr. 80/31. Dezember 1996, S. 12.

3 Jean A r t h u i s ,  in: Keine Differenzen über
Stabilitätsrat?, in: Deutsche Sparkassenzei
tung, Nr. 6 vom 24. Januar 1997, S. 3.

desregierung -  zunächst einer sol
chen Institution reserviert gegen
über eingestellt -  hat schließlich zu
gestimmt, weil eine Koordination 
der Finanzpolitiken auf oberster 
Ebene nur begrüßt werden könne. 
Demgegenüber bleibt die Spitze 
der Deutschen Bundesbank skep
tisch, weil sie die Unabhängigkeit 
der Europäischen Zentralbank 
(EZB) gefährdet sieht. Der frühere 
Präsident der Deutschen Bun
desbank, Karl Otto Pöhl, spricht 
solche Befürchtungen offen aus: 
„Chirac und Juppé fordern nicht 
weniger als eine politische Institu
tion als Gegengewicht zur Euro
päischen Zentralbank. Diese Insti
tution solle der Notenbank nicht 
nur Weisungen erteilen (guidance) 
und sie kontrollieren, sondern 
auch die Wechselkurspolitik der 
Union vor allem gegenüber dem 
Dollar und Yen bestimmen. Diese 
Vorstellungen stehen eindeutig im 
Widerspruch zum Geist und Buch
staben des Maastricht-Vertra
ges.“4

Fehlende Sicherung

Es geht also letztlich bei der 
Einschätzung des Stabilitätsrates 
darum, ob wir ihn als Koordina- 
tions- oder als faktisches Be
schluß- und Kontrollgremium se
hen wollen. Hilfreich ist dabei die 
Kenntnis der Vorgeschichte. Wenn 
man die Stellungnahmen und Ein
schätzungen, wie sie in den „Aus
zügen aus Presseartikeln“ der 
Deutschen Bundesbank doku
mentiert sind, seit 1980 noch ein
mal überprüft, so wird ständig das 
Interesse Frankreichs deutlich, auf 
die Geldpolitik in der Europäischen 
Gemeinschaft (EG) Einfluß nehmen 
zu können. Das ist durchaus ver-

4 Karl Otto P ö h l :  Frankreichs Mißtrauen in 
die Märkte ist gefährlich. Die künftige Euro
päische Notenbank muß frei von politischen 
Pressionen bleiben, in: Frankfurter Allge
meine Zeitung, Nr. 15 vom 18. Januar 1997, 
S. 12.
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ständlich. Der Standpunkt, eine 
vom Volk gewählte Regierung 
müsse über die wesentlichen Poli
tikparameter verfügen, um eine 
Politik entsprechend dem Wähler
willen, wie er in der jeweiligen 
Regierungskonstellation zum Aus
druck komme, treiben zu können, 
ist nicht nur in Frankreich vorherr
schend. Geldwertstabilität als 
Spielregel zu akzeptieren, mit de
ren Realisierung eine unabhängige 
Notenbank betraut ist, das ist in 
der EU eine Minderheitsposition. 
Diese „Stabilitätskultur“ ist in 
Deutschland historisch bedingt: 
zwei Inflationen mit verheerenden 
Umverteilungseffekten und zwei 
nachfolgende Währungsreformen. 
Die guten Erfahrungen mit der un
abhängigen Bundesbank haben 
sie gefestigt. Dies ist längst be
kannt.

Gilt aber nicht, daß das Noten
bankstatut der Banque de France 
dem der Bundesbank nachgebil
det ist? Richtig. Aber zu beachten 
ist, daß -  neben einigen institutio
neilen Besonderheiten, deren Be
deutung gesondert nachgegangen 
werden müßte -  im französischen 
Statut eine ganz wesentliche Be
stimmung fehlt. Im § 12 Bundes
bankgesetz („Verhältnis der Bank 
zur Bundesregierung“) heißt es: 
„Die Deutsche Bundesbank ist 
verpflichtet, unter Wahrung ihrer 
Aufgabe die allgemeine Wirt
schaftspolitik der Bundesregie
rung zu unterstützen.“ Die ent
scheidende Bedingung -  „unter 
Wahrung ihrer Aufgabe“ -  ver
pflichtet die Bundesbank zunächst 
und überhaupt auf die Erfüllung 
des ihr übertragenen Auftrags. Die 
Verpflichtung zur Unterstützung 
der allgemeinen Wirtschaftspolitik 
der Bundesregierung reicht nur

5 Olivier W o r m s e r :  Condition d’une
Europe monétaire, in: L’Express, Paris, vom
18. Januar 1985; abgedruckt in: Deutsche 
Bundesbank: Auszüge aus Presseartikeln, 
Nr. 4 vom 16. Januar 1985, S. 7.
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soweit, als dadurch der eigentliche. 
Auftrag nicht gefährdet ist. Genau 
diese Sicherung fehlt im Statut der 
Banque de France.

Geldpolitik in Frankfurt

Prüfen wir nun die Vorschrift 
zum Auftrag der EZB im Maas
tricht-Vertrag, so lesen wir in Art. 
105(1): „Das vorrangige Ziel des 
ESZB (Europäisches System der 
Zentralbanken) ist es, die Preis
stabilität zu gewährleisten. Soweit 
dies ohne Beeinträchtigung des 
Zieles der Preisstabilität möglich 
ist, unterstützt das ESZB die allge
meine W irtschaftspolitik in der 
Gemeinschaft.“ Im Maastricht- 
Vertrag finden wir also die „deut
sche“ Lesart des währungspoliti
schen Auftrags. Wir können somit 
vermuten, daß die Institution des 
Stabilitätsrates den politischen 
Einfluß außerhalb des Vertrags
werks zum Tragen bringen soll. 
Damit folgt die französische Politik 
einem Ziel, das immer wieder im 
Zuge des währungspolitischen 
Integrationsprozesses zum Vor
schein kommt. Das seinerzeit vom 
französischen Staatspräsidenten, 
Valéry Giscard d’Estaing, und vom 
deutschen Bundeskanzler, Helmut 
Schmidt, initiierte und auf den Weg 
gebrachte Europäische Wäh
rungssystem (EWS) sah konzer
tierte Aktionen bei Wechselkurs
änderungen, also die Vergemein
schaftung eines wesentlichen Poli
tikparameters, sowie bilaterale In
terventionen der Notenbanken vor. 
So sollten sowohl die schwäch
sten als auch die stärksten Wäh
rungen in die Gemeinschaftsdis
ziplin eingebunden werden.

Es kam anders, als es allgemein 
erwartet wurde. Die Annahme des 
berühmten Emminger-Briefs durch 
die Bundesregierung -  die Bundes
bank sei nicht zu Deviseninterven
tionen verpflichtet, wenn diese 
ihrem eigentlichen Auftrag „Siche

rung der Währung“ zuwiderliefen -  
sowie die Verpflichtung, den No
tenbanken der Schuldnerländer 
eingeräumte Kredite zurückzuzah
len, bewirkten insofern eine Asym
metrie des Systems, als die stärk
ste Währung die Rolle eines „Wäh
rungsankers“ übernahm und damit 
indirekt den geldpolitischen Kurs 
für die übrigen EWS-Mitgliedstaa- 
ten vorgab. Wir können vereinfa
chend sagen: Die Pariser Geldpoli
tik wurde in Frankfurt gemacht. 
Damit liefen auch die internationa
len Absprachen an Paris vorbei. 
Daher kam der damalige Präsident 
der Banque de France, Olivier 
Wormser, zu folgendem Schluß: 
„Aujourd’hui, Washington discute 
avec Tokyo et Francfort des affai
res monétaires.... Si Europe moné
taire il y avait, Francfort serait rem
placé par une instance commun
autaire.“5

Vor der Vergemeinschaftung der 
in Frankfurt betriebenen Politik hat 
es einen anderen Schritt der fran
zösischen Regierung gegeben, um 
auf die Politik der Bundesbank 
Einfluß nehmen zu können, der 
von der institutionellen Anlage her 
dem Stabilitätsrat recht nahe 
kommt. Gemeint ist der deutsch
französische Finanz- und Wirt
schaftsrat, eine Initiative der fran
zösischen Regierung (Ende 1987/ 
Anfang 1988), die im Bonner Aus
wärtigen Amt und auch im Kanz
leramt anscheinend auf geneigte 
Ohren gestoßen war. Dabei elektri
sierte vor allem eine Passage in 
diesem Abkommen die Frankfurter 
Währungshüter: Während es in der 
deutschen Fassung hieß -  „Er (der 
deutsch-französische Finanz- und 
Wirtschaftsrat) erörtert regelmäßig 
die Währungspolitik beider Länder 
im nationalen, europäischen und 
internationalen Bereich mit dem 
Ziel einer möglichst weitgehenden 
Abstimmung“ -  sprach die franzö
sische Fassung von „politique 
monétaire“ , was neben der nach

441



ZEITGESPRÄCH

außen gerichteten Währungspoli
tik auch die nach innen gerichtete 
Geldpolitik umfaßt6.

Diese Passage und die Form 
des völkerrechtlich-verbindlichen 
Vertrages haben die Bundes
bank außerordentlich irritiert. Das 
kommt -  bei aller Zurückhaltung 
im Ton -  außerordentlich deutlich 
in einem Interview mit dem dama
ligen Vizepräsidenten der Deut
schen Bundesbank, Helmut Schle
singer, zum Ausdruck7. Ein halbes 
Jahr später hat der damalige Prä
sident, Karl Otto Pöhl, auf die Fra
ge nach dem Zweck des deutsch
französischen Finanz- und Wirt
schaftsbeirats folgende Vermu
tung angestellt: „Der Hintergrund 
ist sicherlich die Sorge in Frank
reich, die nicht nur von der vorigen 
Regierung geäußert worden ist, 
sondern sicherlich auch von künf
tigen Regierungen und anderen 
EWS-Mitgliedsländern geteilt wird, 
daß das Europäische Währungs
system sich zu einer Art D-Mark- 
Zone entwickelt und daß die 
Bundesrepublik mit ihrer Währung 
und damit letzten Endes die für die 
D-Mark verantwortliche Bundes
bank dieses System dominieren.“8 
Das Ergebnis dieses deutsch-fran- 
zösischen Regierungsvorstoßes ist 
bekannt: Die Bundesbank hat -  
gestützt auch auf Teile der Regie
rungskoalition9 -  ihre Unabhängig
keit behaupten können.

Übergang zur 
gemeinsamen Geldpolitik

Aus dieser Perspektive ist der 
Übergang vom EWS zur Wäh
rungsunion gleichbedeutend mit

6 Reinhard U h l m a n n :  Stoltenberg will die 
Wogen glätten. Irritationen zwischen Bun
desbank und Bundesregierung, in: Handels
blatt vom 28. Januar 1988; abgedruckt in: 
Deutsche Bundesbank: Auszüge aus Pres
seartikeln, Nr. 7 vom 29. Januar 1988, S. 5 f.

7 Das Interview mit Vizepräsident Helmut 
Schlesinger ist abgedruckt in: Deutsche 
Bundesbank: Auszüge aus Presseartikeln, 
Nr. 6 vom 26. Januar 1988, S. 1-4.

dem Wechsel aus einem asymme
trischen in ein symmetrisches Sy
stem: Wurde im EWS die Anker
funktion über den Währungswett
bewerb zugeteilt -  die jeweils 
stärkste Währung übernahm diese 
Rolle und bestimmte damit den 
Stabilitätspfad so stimmen in 
der Währungsunion alle Mitglieder 
über den geldpolitischen Kurs ab -  
nach dem Prinzip „one country, 
one vote“ . Insofern verliert die 
Bundesbank und damit Deutsch
land geldpolitische Souveränität, 
während die anderen geldpoliti
sche Souveränität zurückgewin
nen. In diesem Sinne hat der frü
here Präsident der Banque de 
France, Jacques de Larosiere, auf 
die Frage, ob Frankreich mit der 
Zustimmung zum Maastricht-Ver- 
trag nicht seine geldpolitische 
Souveränität abtrete, geantwortet: 
Im Gegenteil, es gehe darum, sie 
zu teilen, um sie besser im Inter
esse Frankreichs und der Gemein
schaft auszuüben10.

Damit Ist die Streitfrage, Geld
wertstabilität als „Spielregel“ für 
die allgemeine Politik oder Einsatz 
der Geldpolitik im nationalen 
(oder: gemeinschaftlichen) Inter
esse, auf die gemeinschaftliche 
Ebene verlagert worden: Die Vor
schriften zur Verfassung der EZB 
entsprechen der Position -  „Geld
wertstabilität als Spielregel“ - , die 
weichen Vorschriften zur Finanz
politik (Art. 104c), die Vereinbarun
gen über ein Wechselkurssystem 
gegenüber Drittstaaten (Art. 109) 
sowie die Möglichkeit der Einfüh
rung von Kapitalverkehrskontrollen 
gegenüber Drittstaaten (Art. 115, 
Art. 73c) entsprechen der Position 
diskretionärer politischer Einfluß
nahme.

Vor diesem Hintergrund wird 
auch die ordnungspolitische Be
deutung des Vorstoßes von Bun
desfinanzminister Theo Waigel 
klar: Es ging hier nur vordergründig

darum, automatisch finanzielle Bu
ßen bei Überschreiten eines be
stimmten Kriteriums zu verhängen. 
Wie hätten denn die Bußen aufge
bracht und eingetrieben werden 
sollen? Die Akzeptanz des Stabi
litätspakts hätte vielmehr sicher
stellen sollen, daß die Vertragspar
teien aus eigenem Entschluß die 
Staatsverschuldung so weit „her
untergefahren“ hätten, daß ein 
konjunkturell erzwungener oder 
sogar gebotener Anstieg der lau
fenden Verschuldung das Defizit
kriterium nicht übertroffen hätte. 
Dies hätte letztlich eine Umstruk
turierung der Staatsaufgaben be
dingt. Ordnungspolltisch gesehen: 
Die Mitgliedstaaten hätten akzep
tiert, ihre Finanzpolitik an einem 
geldpolitischen Kurs auszurichten, 
der Geldwertstabilität hätte si
chern können.

Gefahr politischer 
Entscheidungen

Die auf Frankreichs Betreiben 
hin geänderte Fassung des Stabili
tätspakts -  Ersatz der automati
schen Sanktionen durch politische 
Entscheidungsprozesse -  ist mehr 
als eine Verfahrensänderung. Es 
ist die „Emanzipation“ nationaler 
Finanzpolitik gegenüber der Geld
politik -  nicht in dem Sinne, daß 
nun jedes Mitgliedsland die ihm 
passende Finanzpolitik betreiben 
könnte, sondern daß der entspre
chende Rat über die jeweilige 
nationale Haushaltssituation an
hand bestimmter Kriterien poli

8 Das Interview mit Präsident Karl Otto Pöhl 
ist abgedruckt in: Deutsche Bundesbank: 
Auszüge aus Presseartikeln, Nr. 41 vom 8. 
Juni 1988, S. 3.

9 „Die Unabhängigkeit der Bundesbank darf 
nicht eingeschränkt werden“ . FDP-Kritik an 
der deutsch-französischen Vereinbarung, in: 
Handelsblatt vom 26. Januar 1988; abge
druckt in: Deutsche Bundesbank: Auszüge 
aus Presseartikeln, Nr. 6 vom 26. Januar 
1988, S. 9.

10 Jacques de L a r o s i é r e :  Wir wollen
unsere Souveränität behalten; abgedruckt
in: Deutsche Bundesbank: Auszüge aus 
Presseartikeln, Nr. 7 vom 28. Januar 1992.
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tisch entscheidet. Dazu paßt ein 
Stabilitätsrat, der nach französi
scher Lesart das politische Ge
gengewicht zur EZB bildet. Un
mittelbar vor dem Dubliner Gipfel 
hatte Staatspräsident Chirac in ei
ner Fernsehansprache an das fran
zösische Volk am 12. Dezember 
1996 erklärt: „Es ist notwendig, 
daß gegenüber der europäischen 
Zentralbank eine politisch verant
wortliche Institution besteht... Das 
sollte ganz einfach der Europä
ische Rat sein, d.h. eine politische

11 Das Zitat ist abgedruckt in: Gemeinschaft 
zum Schutz der deutschen Sparer, Mitteilun
gen und Kommentare zur Geldwertstabilität, 
Nr. 2 vom 25. Februar 1997, S. 4.

12 Die Erklärung von François Mitterand lau
tet: „Die Techniker der Zentralbank sind 
beauftragt, auf monetärem Gebiet die 
Beschlüsse des Europäischen Rates umzu
setzen... Die Wirtschaftspolitik ist Sache des 
Europäischen Rates, und die Anwendung 
der Geldpolitik ist Sache der Zentralbank, 
aber im Rahmen der Entscheidungen des 
Europäischen Rates... Es sind also die 
Politiker und nicht die Technokraten, die 
über die Wirtschaftspolitik und damit über 
die Anwendung der Geldpolitik bestim
men...“ Erklärung des französischen Staats
präsidenten anläßlich der Sendung „Europa 
heute“ in TF1 am 3. 9.1992; Textes Officiels, 
hrsg. von der Französischen Botschaft in 
Bonn, Teil 2, S. XXII. übersetzt und zitiert in: 
Werner S t e u e r :  Maastricht und der Deut
sche Bundestag, in: WIRTSCHAFTSDIENST, 
73. Jg. (1993), H. 3, S. 142.

Macht, die in der Lage ist, der 
monetären Macht klar die Grenzen 
ihres Handelns aufzuzeigen.“11 Da
mit griff Chirac eine Feststellung 
seines Vorgängers, François Mitte
rand, auf12. Damals war diese Er
klärung heruntergespielt worden: 
Sie drücke nicht die Haltung der 
französischen Regierung aus, son
dern sei als Beruhigungspille für 
die französischen Bürger vor dem 
Referendum über den Maastricht- 
Vertrag gedacht gewesen.

Ein Stabilitätsrat zur Koordina
tion von Finanz- und Geldpolitik 
entspricht im übrigen einem Denk
stil, der an keynesianischer Kon
junkturhydraulik orientiert ist. Artur 
Woll hat darauf aufmerksam ge
macht, daß die Hereinnahme eines 
Beschäftigungskapitels in den 
Maastricht-Vertrag ein Rückfall in 
den für überwunden gehaltenen 
Aberglauben sei, mittels öffentlich 
finanzierter Beschäftigungspro
gramme wirkungsvoll Arbeitslosig
keit beseitigen zu können13. Ginge 
es nur um die Koordination der na
tionalen Finanzpolitiken, so gäbe 
es hierfür bereits seit langem die 
notwendigen Gremien auf den da
für zuständigen Ebenen14. Eines

neuen Gremiums hätte es nicht 
bedurft. Wenn also die Bundesre
gierung eine politische Einflußnah
me über den Stabilitätsrat auf die 
EZB tatsächlich ablehnt, hätte sie 
der französischen Initiative nicht 
beitreten dürfen. Dann wäre natür
lich Staub aufgewirbelt worden! 
Mag sein. Für die Währungsunion 
und das kostbare Gut einer ver
läßlichen Geldpolitik gilt aber -  so 
Ernst-Moritz Lipp - : „Die Ordnung 
des Geldes ist ein nüchtern Ding. 
Sie erfordert einen kühlen Kopf 
und Kompromißlosigkeit, nicht 
Sentimentalität.“15

13 Artur W o l l :  Ein Gespenst aus keynesia- 
nischen Zeiten geht um in Europa. Staatliche 
Beschäftigungsprogramme erhöhen die 
Staatsquote und die Arbeitslosigkeit, in: Han
delsblatt vom 2. Juli 1997; abgedruckt in: 
Deutsche Bundesbank: Auszüge aus Pres
seartikeln, Nr. 38 vom 3. Juli 1997, S. 11 f.

“  Vgl. hierzu Bettina N ü r k :  Die Koordinie
rung der Konjunkturpolitik in der Europä
ischen Gemeinschaft, Integration Europas 
und Ordnung der Weltwirtschaft 2, Baden- 
Baden 1993, passim.

15 Ernst-Moritz L i p p :  Statement zu „Fünf
zehn souveräne Staaten -  eine Geldpolitik?“ , 
in: Rolf H a s s e ,  Joachim S t a r b a t t y :  
Wirtschafts- und Währungsunion auf dem 
Prüfstand. Schritte zur weiteren Integration 
Europas, marktwirtschaftliche Reformpolitik 
-  Schriftenreihe der Aktionsgemeinschaft 
Soziale Marktwirtschaft, N.F., Bd. 1, Stutt
gart 1997, S. 23.

Fritz Franzmeyer*

Keine Ansatzpunkte für eine Wirtschaftsregierung

Der neue französische Premier
minister hat unter dem Ein

druck von Massenarbeitslosigkeit, 
Wachstumsschwäche und verbrei
teter Unzufriedenheit mit einer als 
allzu streng empfundenen Stabili
tätsorientierung der künftigen Eu
ropäischen Währungsunion eine

* Eine stark verkürzte Fassung dieses Bei
trags erschien im Handelsblatt vom 8. 7. 97 
unter dem Titel „Die Europäische Währungs
union braucht keine Wirtschaftsregierung“.
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Idee wieder aufgegriffen, die unter 
anderem Namen und in abge
wandter Form schon im Werner- 
Plan von Anfang der 70er Jahre 
eine Rolle gespielt hatte: die Idee 
einer europäischen „Wirtschaftsre
gierung“ . So wie es Frankreich be
reits in Dublin gelungen war, den 
von Deutschland ins Spiel ge
brachten Stabilitätspakt in einen 
„Stabilitäts- und Wachstumspakt“ 
umzuetikettieren, so soll auf Ini

tiative Frankreichs im künftigen 
wirtschaftspolitischen Policy-mix 
der EU die Wirtschaftsregierung 
für mehr arbeitsplatzschaffendes 
Wachstum sorgen und damit den 
befürchteten rezessiven Wirkun
gen der Geldpolitik einer um Stabi
litätsreputation bangenden Euro
päischen Zentralbank entgegen
wirken. Ist eine solche Konstruk
tion denkbar und erfolgverspre
chend?
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Um konjunkturwirksam sein zu 
können, müßte eine Europäische 
Wirtschaftsregierung erhebliche 
Kompetenzen und finanzielle Mög
lichkeiten haben. Da es um rasche, 
prozeßpolitische Einwirkung geht, 
können die Ordnungspolitik und 
die Strukturpolitik, die ihre Wirkun
gen nur langfristig entfalten und für 
die es im übrigen bereits vertrag
lich etablierte Verfahren der ge
meinschaftlichen Willensbildung 
gibt, außer Ansatz bleiben. In Fra
ge kämen danach die Fiskalpolitik, 
die Lohnpolitik, die Handelspolitik 
und die Währungspolitik.

Möglichkeiten der Fiskalpolitik

Betrachten wir zunächst die Ein
nahmenseite der Fiskalpolitik. Eine 
EU-eigene Steuer gibt es nicht. 
Die von Europäischem Parlament 
und Europäischer Kommission 
lange und mit Verve vorgetragene 
Forderung nach eigener Steuerho
heit wird auch nach dem Auslau
fen der jetzigen Finanzierungsre
geln im Jahre 1999 nicht erfüllt 
werden. Die Initiative der Kommis
sion für eine EU-eigene Energie-/ 
CÜ2-Steuer liegt auf Eis. Bliebe die 
Steuerharmonisierung. Sie führt 
hinüber ins mühselige Geschäft 
der Ordnungspolitik und unterliegt 
obendrein dem Einstimmigkeits
postulat. Es wäre zudem eine 
Illusion anzunehmen, man könne 
angesichts der starken Unter
schiede in den nationalen Steuer
systemen selbst bei effizienteren 
Entscheidungsverfahren einzelne, 
besonders wachstumsrelevante 
Steuern wie die Einkommen- oder 
die Körperschaftsteuer rasch und 
flexibel entsprechend den jeweili
gen wachstumspolitischen Erfor
dernissen gemeinschaftlich vari
ieren. Dies schließt nicht aus, daß 
sich die EU unabhängig von kon
junkturellen Aspekten bemüht, 
dem Steuersenkungswettbewerb 
insoweit durch Harmonisierung

Grenzen zu setzen, wie der 
Steuerausfall wachstumsnotwen
dige staatliche Investitions- und 
Bildungsausgaben verhindert, wenn 
also das sogenannte Äquivalenz
prinzip verletzt ist.

Auf der Ausgabenseite könnte 
eine europäische Wirtschaftsregie
rung ebenfalls kaum etwas be
wirken. Unterstellt man, daß der 
steuerliche Systemwettbewerb die 
Einnahmen der nationalen Haus
halte in Grenzen hält, so be
grenzen Maastricht-Kriterien und 
Stabilitätspakt automatisch auch 
die Ausgaben. Zwar könnte die 
Wirtschaftsregierung versuchen, 
wachstumsfördernd auf die jewei
lige Struktur der Ausgaben einzu
wirken, doch müßten dazu erst 
einmal zahlreiche nationale Lei
stungsgesetze geändert werden, 
und die Neigung der in ihren 
Rechten ohnehin durch Maastricht 
stark eingeengten Parlamente, 
sich ihr klassisches Haushaltsge
setzgebungsrecht nun vollends 
beschneiden zu lassen, wäre si
cher gering. Die Einwirkung müßte 
sich also auf Empfehlungen be
schränken.

Aber kann die EU nicht sehr di
rekt über ihre eigenen Ausgaben 
tätig werden? Kaum. Denn im Un
terschied zu den nationalen Haus
halten mangelt es der Union von 
vornherein an wachstumsrelevan
ter Dispositionsmasse. Während 
das Haushaltsvolumen des Ge
samtstaates einschließlich der So
zialversicherungssysteme in den 
Mitgliedsländern der EU, bezogen 
auf das jeweilige Bruttosozial
produkt, zwischen 42% und 65% 
-  in Deutschland 49% -  beträgt, 
hat der EU-Haushalt nur einen 
Umfang von maximal 1,27% des 
BIP aller Mitgliedstaaten. Davon ist 
die Hälfte für agrarpolitische, ein 
weiteres Drittel für austarierte 
regionalpolitische Ziele festgelegt. 
Es fehlt an großen eigenen Haus

haltsblöcken wie Verteidigung, 
Infrastruktur, Soziales. Schon um 
die Mitte der 70er Jahre genom
mene Anläufe, dieses Manko 
durch Bereitstellung einer soge
nannten Konjunkturkonvergenzfa
zilität zu beheben, schlugen fehl. 
Ebenso wurden Gedankenspiele 
der Kommission zum Aufbau einer 
gemeinschaftlichen Sozialversi
cherung bald wieder aufgegeben.

An eine Neuauflage solcher 
Überlegungen ist in Anbetracht 
der von einer Osterweiterung auf 
die Union zukommenden finanziel
len Lasten nicht zu denken. Der 
Versuch, den Kapitalmarkt ver
stärkt für die Finanzierung Trans
europäischer Netze in Anspruch zu 
nehmen, steht im Widerspruch zur 
gleichzeitigen, WWU-bedingten 
Forderung an die Mitgliedstaaten, 
ihre Kreditaufnahme zu begrenzen. 
Der in Amsterdam beschlossene 
verstärkte Einsatz von Mitteln der 
Europäischen Investitionsbank für 
kleine und mittlere Unternehmen 
kann quantitativ nicht durchschla
gen. Ein weiterer Versuch, nämlich 
die regionalpolitischen Mittel ver
stärkt für arbeitsplatzschaffende 
Maßnahmen einzusetzen, muß ten
denziell die allokative Effizienz und 
damit die längerfristige Wachs
tumswirkung dieser Mittel schmä
lern. Wiederum schließt dies nicht 
aus, daß Transeuropäische Netze 
und -  bei richtiger Handhabung 
und Dosierung -  europäische Re
gionalpolitik integrationspolitisch 
sinnvoll sind.

Lohn-, Handels- und 
Währungspolitik

Bleiben die Lohn-, die Handels
und die Währungspolitik. Eine eu
ropäische Lohnpolitik könnte es 
allenfalls im Sinne einer Tarifauto
nomie auf europäischer Ebene 
geben, mit unionsweiten Verhand
lungen zwischen unionsweit orga
nisierten Gewerkschaften und Ar
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beitgeberverbänden. Davon ist die 
Union Lichtjahre entfernt. Zudem 
geht die Entwicklungstendenz ge
nau in die andere Richtung: auf 
mehr Dezentraiität der Verhand
lungen. Gesetzlich festgelegt wer
den allenfalls Mindestlöhne, und 
dies auch nur in einigen Mitglied
staaten. Und gäbe es sie durch
gängig, so würde man sich im 
Zweifel nicht auf eine einheitliche 
Höhe oder einheitliche Variations
richtung einigen.

Zum Beispiel gibt es angesichts 
von Globalisierung und Massenar
beitslosigkeit gewichtige Gründe, 
die in Frankreich angekündigte 
Erhöhung der Mindestlöhne gera
de bei ungelernten Kräften genau 
als den falschen Weg anzusehen. 
In der Handelspolitik könnte die 
EU auf die Idee kommen, zur 
Ankurbelung des Wirtschafts
wachstums exportfördernde und 
importdrosselnde Maßnahmen zu 
ergreifen. Subventionen und Pro
tektionismus bremsen jedoch le
diglich den wachstumsnotwendi

gen Strukturwandel und stünden 
im Widerspruch sowohl zu den 
Zielen des EG-Vertrages als auch 
zum aus der Uruguay-Runde her
vorgegangenen Welthandelsab
kommen.

Handelspolitik ist aber auch mit 
währungspolitischen Instrumenten 
möglich. Eine niedrige Bewertung 
des Euro gegenüber Dollar und 
Yen würde die internationale preis
liche Wettbewerbsfähigkeit euro
päischer Anbieter stärken. In der 
Tat beläßt der EG-Vertrag die wäh
rungspolitische Kompetenz weit
gehend in den Händen des Rates. 
Dies ist zumal in Deutschland viel
fach als potentielle Beschränkung 
der EZB-Autonomie kritisiert wor
den. Es wäre vorstellbar, daß eine 
künftige europäische Wirtschafts
regierung gerade hier ein Feld für 
rasche und wirksame Aktionen 
sähe. Doch abgesehen davon, daß 
es auch hier eines keineswegs ab
sehbaren Grundkonsenses der 
Mitgliedstaaten bedürfte, könnte 
die Rechnung ohne den Wirt oder

besser die Wirte gemacht werden. 
Denn einmal müßten die Finanz
märkte davon überzeugt werden, 
daß die USA und Japan nicht nur 
nicht dagegen halten, sondern am 
gleichen Strang ziehen. Zum an
deren müßte die EZB zinspoliti
sche Unterstützung geben. Die 
EZB ist jedoch dem Stabilitätsziel 
verpflichtet, das durch Abwertung 
gefährdet wird; sie könnte daher 
die Unterstützung verweigern. Da
mit bliebe eine europäische Wirt
schaftsregierung auf der ganzen 
Linie ein zahnloser Tiger. Hinzu 
kommt, daß die schwierige 
Kompetenzabgrenzung zwischen 
enger zu fassender Wirtschafts
regierung und Rat völlig ungeklärt 
wäre.

Beschäftigungspolitik in Europa

Um Mißverständnissen vorzu
beugen: Europa braucht dringend 
beschäftigungspolitische Impulse. 
Wer aber soll sie vermitteln? Und 
mit welchen Instrumenten? Vor
aussetzung für eine wirksame Be-
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schäftigungspolitik, die nicht zu 
Lasten von Produktivität und Effi
zienz geht, ist die richtige Diagno
se. In Europa wird seit Jahren eine 
vielfältige systemische Inflexibilität 
für die hohe Arbeitslosigkeit ver
antwortlich gemacht. Entspre
chend lauten die Therpievorschlä- 
ge u.a. Deregulierung der Arbeits
märkte, Dezentralisierung der 
Lohnverhandlungen, Umbau der 
Sozialversicherungssysteme im 
Sinne niedrigerer Lohnnebenko
sten und höherer ökonomischer 
Anreize zur Arbeitsaufnahme. Der
artiger Reformbedarf soll hier kei
nesfalls bestritten werden. Die 
Aufgaben fallen indes sämtlich in 
die Kompetenz der Mitgliedstaa
ten (und werden von einigen unter 
ihnen, etwa den Niederlanden, ja 
durchaus mit Erfolg wahrgenom
men), und die EU kann lediglich 
als Informationsbörse fungieren, 
wie sie es mit ihren verschiedenen 
Weißbüchern auch getan hat.

In diesem Zusammenhang wird 
nun gern den USA eine Vorbild
funktion zugewiesen. Die dortige, 
niedrige Arbeitslosigkeit sei der 
durchschlagende Beweis für die 
beschäftigungspolitische Wirksam
keit deregulierter Arbeitsmärkte 
und arbeitskostenarmer Sozialver
sicherung. Spätestens hier zeigt 
sich allerdings eine allzu einseitige 
Ausrichtung der Therapievor
schläge. Eine jüngere Untersu
chung des DIW hat erneut erwie
sen, daß die wichtigste Ursache 
für das hohe Beschäftigungs
niveau in den USA ein konjunktur
gerechtes Zusammenspiel von 
Geld-, Finanz- und Lohnpolitik ist.

Zwar kann man von einer ameri
kanischen Lohnpolitik im strengen 
Sinne nicht sprechen, und der Fi
nanzpolitik, sind dort auch ohne ein 
Maastricht enge Grenzen gezo
gen. Gleichwohl können von bei
den Aktionsbereichen Signale der 
Mäßigung oder aber der Maßüber

schreitung auf das Zentralbank
system ausgehen, das seinerseits 
diese Signale in eigene Politik um
setzt. In den USA hat das Federal 
Reserve System seit den 80er 
Jahren sehr pragmatisch alle Sta
bilitätssignale aufgegriffen, die es 
von den Lohn- und den Budget
verhandlungen erreichten, und 
sein Zinssenkungspotential ohne 
Ängstlichkeit ausgeschöpft. Dabei 
wurde auch bedacht, daß der ver
schärfte internationale Wettbe
werb ein übriges tut, damit die 
Preise stabil bleiben. Das Ergebnis 
war ein beispiellos lang anhalten
des, spannungsfreies Wirtschafts
wachstum. Vor allem ihm ist die 
Entstehung der vielen Arbeitsplät
ze zuzuschreiben.

Der Weg in die EWWU

Der von den Märkten ausgehen
de Stabilitätsdruck ist in Europa 
eher größer als in den USA. Denn 
der Binnenmarkt ist in der EU ein 
Novum, und der Globalisierung 
sind beide Regionen gleicherma
ßen ausgesetzt. Aus dem gleichen 
Grunde wird auch der Lohndruck 
auf absehbare Zeit gering bleiben. 
Damit fällt der künftigen EZB für 
die Ankurbelung des Wachstums 
und die Schaffung neuer Arbeits
plätze die entscheidende Rolle zu. 
Es gilt, stärker als die Bundesbank 
dies in den 90er Jahren getan hat, 
den Realzins am kurzen Ende 
nachhaltig niedrig zu halten. Mit 
ihrer Wächterfunktion in bezug auf 
den Binnenmarkt und dem Mono
pol über die Geldpolitik hat die 
europäische Ebene auch ohne 
Wirtschaftsregierung die zwei bei 
weitem wichtigsten beschäfti
gungspolitischen Hebel in der 
Hand.

Damit sie greifen, darf die Finanz
politik die Konjunktur nicht im 
Würgegriff halten. Das hieße eine 
offene, maßvolle Abkehr von der 
vorherrschenden, strengen Inter

pretation des Maastrichter Drei- 
prozentziels („Drei ist Drei-Kom- 
ma-Null“) ohne Verschiebung des 
Starttermins für die EWWU. Zwar 
ist es notwendig, auf längere Frist 
durch Schuldensenkung das fiska
lische Interesse bestimmter, hoch
verschuldeter Mitgliedstaaten an 
einer inflationären Geldpolitik zu 
brechen, die aktuelle Stabilitäts
leistung eines Landes hat jedoch 
erwiesenermaßen so gut wie 
nichts mit dessen Haushaltsdefizit 
und noch weniger mit dem öffent
lichen Schuldenstand zu tun. Eine 
ehrgeizige Rückführung der Haus
haltsdefizite sollte auf konjunktu
rell bessere Zeiten verschoben 
werden. Sie herbeizuführen, dazu 
sollte die EWWU genutzt werden.

Daher ist auch nichts von dem 
Vorschlag zu halten, zwar die 
Währungsunion wegen der Nicht
erfüllung des Haushaltskriteriums 
zu verschieben, dafür aber den 
Stabilitätspakt schon vorab anzu
wenden. Abgesehen davon, daß 
Partnerländer Deutschlands, die 
schon den Stabilitätspakt inner
halb der künftigen EWWU nur mit 
Zähneknirschen akzeptiert haben, 
kaum bereit sein werden, ihn ohne 
Not, d.h. ohne gleichzeitige Ver
wirklichung der von ihnen ange
strebten EWWU, anzuwenden, 
würde genau dies dazu führen, die 
EWWU noch weiter zu vertagen, 
weil sich nämlich das die Haus
halte entlastende Wirtschafts
wachstum nicht einstellt. Auch für 
die Gewinnung und Umsetzung 
solcher Erkenntnisse bedarf es 
keiner europäischen Wirtschafts
regierung im Kreise der designier
ten EWWU-Teilnehmer. Wohl aber 
bedarf es, und zwar jetzt, der 
Einsichten nationaler, insbesonde
re deutscher Instanzen, die dann 
in bestehende Unionsgremien, vor 
allem den Ecofin-Rat und das 
Gremium der Zentralbankgouver
neure, hinein zu vermitteln wären.
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